
Rundtunkfreiheit

Die Rundfunkanstalten 1n der Bundesrepublık Deutschland siınd 1mM Unter-
schied ZUT Sıtuation 1n anderen Ländern weder staatlıch och privat, sondern
unabhängıige Anstalten des öftentlichen Rechts. Das Bundesverfassungsgericht
hat 1m Fernsehurteil VO 28 Februar 1961 bekräftigt, da der Rundfunk
SCH se1ner inanzıell un technısch bedingten Monopolstellung ‚weder dem
Staat noch eıner gyesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert werden“ darf 1Tle gesell-
schaftlichen Kräfte müßten 1n den Urganen der. Rundfunkanstalten „Einflufß
haben und 1m Gesamtprogramm Wort kommen können“. Fur den Inhalt
des Programms müßten „Leitgrundsätze eın Mıiındestma{fß VO iınhaltlicher
Ausgewogenheıt, Sachlichkeit un gegenseıtıger Achtung gewährleisten“.

In eliner Welt, 1n der der einzelne das (sanze wen1ger enn Je überblicken
kann, IST aut die Medien angewı1esen, einem sachgerechten Bild der
Wirklichkeit kommen und sıch eın begründetes, eigenes Urteil bilden
können. Die Medien mussen daher über die Ere1ign1sse, Entwicklungen, ze1ist1-
SCIL Bewegungen sSOWwI1e ber die Meınungen un Positionen 1in der Vielfalt der
Gesellschaft umtassend intormieren. Be1 der Presse können Informationsdefizite
oder die Parteigebundenheit eınes Urgans wenı1gstens theoretisch durch die
Lektüre mehrerer Zeıtungen ausgeglichen werden. Monopolanstalten Ww1e der
Rundfunk hingegen mussen jede Parteilichkeit vermeıiden un objektiv un
vielseitig WwW1e€e möglıch informieren. Wenn S1e einseıit1g Stellung beziehen un
sıch 1n ıhrer Nachrichten- un Informationsgebung VO Gesichtspunkten leiten
lassen, die L1UTLE bestimmte Standpunkte der pluralen Gesellschaft wıedergeben,
dann erfüllen S1Ee ıhren Auftrag nıcht. Dıe vermitteln NUur Teilaspekte, nıcht die
BESAMTE Wirklichkeit.

Dıie Struktur der deutschen Rundfunkanstalten bietet alle Voraussetzungen,
da diese Aufgaben wahrgenommen un die Getahren vermieden werden kön-
HNC Unabhängigkeıt VO Staat un VO einzelnen gesellschaftlıchen Gruppen,
Gebot der Ausgewogenheıit des Programms und Kontrolle durch unabhängige,
VO  3 den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften beschickte Aufsichtsgremien.
Die immer unverhüllteren Versuche der politischen Parteıen, die Rundfunk-
anstalten ihren Einflu{ß bringen, gefäahrden das öftentlich-rechtliche
5System und damıiıt die Unabhängigkeit des Rundfunks 1n den Grundlagen. Dıie
verhängnisvollen Folgen dieser Vorgäange sınd heute allgemeın bekannt un
werden VO den verschıiedenen Medien 1ın aller Deutlichkeit herausgestellt.

Weıt wenıger erd davon vesprochen, da{ß die Anstöße dieser Entwick-
lung nıcht allein VO den Politikern ausgehen. 1ne entscheidende Rolle spielen
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die Willfährigkeit vieler Rundfunkjournalisten gegenüber den Parteıen un eın
weitverbreitetes (Miß-) Verständnis der Autgaben des Rundfunks be] den Pro-
srammachern selbst, VO denen viele den Rundfunk vorrangıg als Miıttel ZUr

Verbreitung der eigenen Meınung betrachten.
Das 1ın Artikel des Grundgesetzes garantıierte Recht, „seıne Meıiınung 1n

Wort, Schrift un Biıld frei außern un verbreıten“, oilt für jeden Bür-
SCr Von der Verbreitungsmöglichkeit das Millionenpublikum VO  3 Hörfunk
un Fernsehen können jedoch NUuUr die wenıgen Gebrauch machen, die den
Monopolanstalten des Rundfunks Zugang haben Wenn 1U diese ıhr Privileg
benutzen, für ıhre polıtischen Optionen werben, dürfen s1e sıch nıcht
wundern, Wenn die Politiker der jeweıils anderen Rıchtung darauf drängen,
da auch ıhre Posıtion vertireten wırd Von der Forderung ach polıtischer
Ausgewogenheıt des Programms FT Forderung ach politischer „Ausgewogen-
eit  CC der personellen Besetzung 1STt CRgl 11UT och eın kleiner Schritt. Wenn
heute Politiker die Rundfunkanstalten AT Spiegelbild der Zusammensetzung
der Länderparlamente und ıhrer Mehrheiten machen wollen, annn liegt eıne
wesentliche Ursache 1n dem Verhalten vieler Redakteure, die ıhre priviılegierte
Stellung mıißbrauchen, iındoktrinı:eren iıntormieren. Es handelt
sıch meı1st dieselben Journalısten, die vehement den Abbau VO Macht-
posıtionen un Privilegien fordern, aber sofort die Grundrechte un die Ye1-
eıt des Rundfunks bedroht sehen, WEenNnn jemand ıhre Macht un ıhre Privile-
z1en aufdeckt un eiıner wıirksamen Kontrolle unterwerfen 111

7 weck des Rundfunks 1STt nıcht die Verbreitung der persönlichen Meınung
der Mitarbeiter. Er dart nıcht vorgefertigte Meınungen aufoktroyıeren, sondern
soll die Informationen lıefern, auf die die Büurger angewı1esen sind, damıt S1€e
sıch 1n der Welt zurechthnden un eiınem sachlichen Urteil kommen können.
Meinungsäufßerungen der Redakteure tragen dieser Meinungsbildung bei
Wenn aber 1L1UT S1@e vermittelt werden, vertehlt der öffentlich-rechtliche und-
funk se1n Ziel Rundfunkfreiheit heifßt nıcht die Freiheit einıger wenıger Pri-
vilegierter, eiınem zuhörenden oder zuschauenden Publikum persönliche
Standpunkte vOorzutragen. iıne verstandene Rundfunkfreiheit tührt NOTt-

wendig Versuchen der Parteıien un anderer gesellschaftlicher Gruppen, den
Rundfunk vereinnahmen. Diesem ruck können die Rundfunkanstalten
auf die Dauer 1Ur Annn glaubhaft un überzeugend wıderstehen, Wenn S1e das
bel der Wurzel packen un sıch als „Medıien“ verstehen, näamlıch als Ver-
mittler der Vielfalt der Wirklichkeit 1m Dienst den Menschen un nıcht als
politische oder weltanschauliche Propagandısten oder als elıtiäre Erzieher elnes
für unmündig angesehenen Volkes. -W/olfgang Seibel SJ


